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Gemeinde- und Landkreiswahlen 2020; 
Informationsmaterialien für die Wahlämter zur Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Gemeinde- und Landkreiswahlen am 15. März 2020 rücken näher und bei den 

Wahlämtern dürften sich die Anfragen von Wählerinnen und Wählern hierzu meh-

ren.  

 

Seitens des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration wird nun ein 

Informationsflyer herausgegeben, der in einer Kurzübersicht die wichtigsten Fra-

gen beantwortet. Ein wesentlicher Zweck des Flyers besteht darin, die interessier-

ten Wählerinnen und Wähler auf das Informationsangebot unter  

 

www.deinewahl.bayern.de/kommunalwahl 
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hinzuweisen. Dort finden sich zahlreiche Fragen und Antworten, die laufend er-

gänzt werden. Wir hoffen, die Wahlämter damit bereits zum jetzigen Zeitpunkt 

entlasten zu können. 

 

Für die kreisfreien Städte und die Landkreise haben wir für die übermittelte Anzahl 

an Flyern mit einer Größenordnung von jeweils ca. 4% der Wahlberechtigten ge-

rechnet. Wir bitten Sie, die Flyer an den Infotheken und sonstigen geeigneten 

Standorten Ihren Bürgerinnen und Bürgern zu Verfügung zu stellen. 

 

Die Verteilung der Flyer an die kreisfreien Städte und Landratsämter erfolgt in die-

sen Tagen. Die kreisfreien Städte und Landratsämter erhalten die Flyer unmittel-

bar von der Druckerei. Wir bitten die Landratsämter, die Flyer nach Abzug des 

eigenen Bedarfs an die Gemeinden weiter zu verteilen. Die Regierungen erhalten 

einige Ansichtsexemplare. 

 

Wir weisen darauf hin, dass der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für 

die Belange von Menschen mit Behinderung derzeit zusammen mit der Landes-

zentrale für politische Bildungsarbeit das Wahl-Hilfe-Heft „Einfach verstehen! Die 

Kommunal-Wahlen in Bayern“ erarbeitet, das bei dem erstmalig wahlberechtigten 

Personenkreis der Betreuten in allen Angelegenheiten auf besonderes Interesse 

stoßen dürfte.  

 

Auch die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit wird eine Informationsbro-

schüre zu den Gemeinde- und Landkreiswahlen 2020 herausgeben, die in be-

kannter Weise ausführlichere Informationen beinhaltet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Welsch 
Ministerialrat
 


